
Verhalten der Person

Prüfung der Urteilsfähigkeit

Person nicht urteilsfähig

Prüfung von Behandlungsmöglichkeiten

Selbstgefährdung Drittgefährdung
Schwerwiegende 

Störung des Gemein­
schaftslebens

Behebbare Ursachen 
behandeln

Zustimmung/Ablehnung 
durch vertretungs­
berechtigte Person

Prüfung von alternativen 
Massnahmen

Zustimmung/Ablehnung 
durch vertretungs­
berechtigte Person

Anordnung von bewe­
gungseinschränkenden 

Massnahmen

Kein Notfall Notfall

Medikamentöse 
Bewegungs­

einschränkung

Nicht 
medikamentöse 
Einschränkung

Entscheidung 
durch Einrichtung

Entscheidung 
durch Einrichtung

Zustimmung/
Ablehnung durch 

vertretungsberech­
tigte Person

Erstellen eines 
Behandlungsplanes 

unter Beizug der 
Vertrauensperson

Entscheidung durch 
Chefarzt

Person unter FU
Person nicht 

unter FU
Person unter oder 

nicht unter FU
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Bewegungseinschränkende Massnahmen:  
Generelle Übersicht 


